
Aufgabe für den RL-Kurs Q2, 29.10.19 

1. Analysiert die fünfte Barmer These unter folgenden Aspekten (mit eigenen 
Worten formulieren) 

a. Welche Aufgabe hat der Staat? 
b. Welche Aufgabe hat die Kirche? 
c. Wie sind beide, Staat und Kirche, aufeinander bezogen? 

2. Stellt noch einmal klar, inwiefern das von Barmen V geforderte Verhältnis 
durch die zeitlichen Umstände der Jahre 1933/34 nicht gegeben ist. 

3. Analysiert die folgenden Auszüge aus dem Grundgesetz und der Verfassung der Lippischen Landeskirche: 
a. Wie ist hier jeweils das Verhältnis von Kirche und Staat beschrieben bzw. geregelt? 
b. Entspricht dies jeweils dem, wie es in Barmen V beschrieben ist? 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949) 

Präambel  
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat 
sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 

Artikel 4: 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Artikel 7: 
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. 
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches 
Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. 

Artikel 140 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind 
Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Artikel 137 (Weimarer Verfassung vom 11.08.1919) 
Es besteht keine Staatskirche. 
Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. 
Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen 
Beschränkungen. 
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des 
für alle geltenden Gesetzes. 

Artikel 139 (Weimarer Verfassung) 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung gesetzlich geschützt. 

 
Verfassung der Lippischen Landeskirche 

Präambel 
Erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, gegründet in der Botschaft der 
Heiligen Schrift, wie sie im Alten und Neuen Testament bewahrt, in den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen 
ausgesagt, im Bekenntnis der Reformation in neuer Klarheit ans Licht getreten und durch die Theologische Erklärung 
der Bekenntnissynode von Barmen als Wegweisung für die angefochtene Kirche gedeutet ist, getreu dem Bekenntnis zu 
Gott, dem Vater, der die Welt aus nichts erschaffen und sein Volk Israel erwählt hat und ihm die Treue hält, zu Jesus 
Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, der wiederkommen und sein Reich vollenden wird, und 
zu dem Heiligen Geist, der lebendig macht und in der Kirche Gemeinschaft über alle Grenzen schenkt gibt sich die 
Lippische Landeskirche diese Verfassung. 

Artikel 3, Absatz 3 
Die Kirchengemeinden und die Landeskirche nehmen in gemeinsamer Verantwortung mit dem Diakonischen Werk 
Westfalen-Lippe und dessen lippischen Mitgliedseinrichtungen sowie den Missionswerken und dem kirchlichen 
Entwicklungsdienst den Auftrag zu Seelsorge, Diakonie, missionarischem Dienst und zum Zeugnis für Gerechtigkeit, 
Frieden, Bewahrung der Schöpfung und zur Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in der weltweiten Ökumene und 
der Gesellschaft wahr. 

Bitte arbeitet sorgfältig! 
Ich werde mir, wenn ich 
wieder da bin, einige Aus-
arbeitungen zur Beno-
tung ansehen! 
Das gilt für alle Aufgaben 
während meiner Abwe-
senheit. 


